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Leitsatz

Einstellung eines Verfahrens wegen Klaglosstellung

Rechtssatz

Einstellung des Verfahrens im Anlaßfall (zu G23/93) wegen Klaglosstellung des Beschwerdeführers durch Stattgabe

seines Antrags auf Bewilligung der Facharzttätigkeit in einem zweiten Sonderfach iSd §13 ÄrzteG; Kostenzuspruch.
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